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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.07.2004

Norm

StGB §74 Z5

StGB §107 Abs1

Rechtssatz

Lediglich unter dem Blickwinkel einer schlüssigen Erklärung über zukünftig herbeizuführende Übel kann

Einschüchterungen, Warnungen oder Schreckensbotschaften ein tatbildlicher Erklärungswert dann beizumessen sein,

wenn sich hinter solchen Äußerungen eine Drohung "versteckt".
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